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den durohaus niohts Ungünstiges, um so mehr in allen genaueren
BeBtimmungen die nun folgen.

Als Hypothek für dieses Darlehen nimmt Praxikles alles
Hab und Gut der Al'keainaer zu Wasser und zu Lande, sowohl
das öffentliohe Eigenthum als das pdva te, nnd zwar gleioher
Weise das der Bürger und das der Metoiken (Z.7f.). Bas Ka
pital ist jeder Zeit mit sechsmonatlicher Frist kündbar (Z. 17.
18), Erfolgt die Zahlung des gekündigten Kapitals nioht recht
zeitig, so soll - mit einer höchst eigenartigen Weiterführung der
in Athen öfters angewandten Norm, dass eine nicht reohtzeitig
bezahlte Schuld auf das Doppelte wächst 1 - das so angesehen
werden, als ob der doppelte Betrag des Darlehns (sechs Talente)
verfallen wäre (Z. 22.tr.). Und zwar soll es dem Gläubiger frei
stehen, diese verfallene Summe sofort, gleich als ob eine rechts
kräftige, inappellable Verurtheilung der säumigen Sohuldner er
folgt wäre, auf jede ihm gut dünkende Weise auf exeouto
rischem Wege aus allem öffentlichen und privaten Eigenthum, das
überhaupt in Arkesine vorhanden ist, einsc:p.liesslioh des Besitzes der
:Metoiken, einzutreiben (Z. 24 ff.; dasselbe auch II Z. 1.tr.); wobei
es der auch sonst (s. oben S. 290 Anm.13) bezeugtenNorm gemäss
lediglich in sein eigenes Ermessen gestellt ist, ob er sich an dem
Eigenthum" eines Einzelnen oder dem Aller schadlos halten will
(Z. 27 ff. II Z. 4: f.). Jedweder Widerstand der dieser Exe
oution entgegengesetzt werden könnte (im attisehen Recht nennt
man das €t~lUlil1) wird nooh ausdrücklich bei hoher :Mult ver
boten: wer irgend wie sich den Zwangsmassregeln in den Weg
stellt, muss eine auch sofort exequirbare 2 Poen (an Praxikles
ein Talent, an Alexandros 30 oder mehr Draohmen) zahlen (Z,
33 ff. = II Z. 10 f.). Auch muss jeder bei der Execution eut-

1tEV"r€ 6ßOAOOC; E1tl J.lvq. a1to I-lrtvoC; 'Ap"ral-ll"rlou [E1tl (so richtig Meister,
Kal Kumanudis)] bUl-llOPTOU oe; liv 1-l€"r0: XapITEv!'JV ba"nopTf,I, Ev 'ApK€(J(Vf,l
be /l!'Jvoe; 'Av8€0""r!'JplWVOe; E1tl dpxov"roe; T1/l!'Jpri't'ou.

1 Das ist das bl1tAri<HOV blpdA€lV, wie es in den O"uTTpalpa( bei
Demosth. LIII 10 und auch in dem Bodmereivertrag bei dems. LVI
58 normirt war; dieser Grundsatz galt namentlich bei Staa.tsschulden:
s. Westermann, Abh. d. Sächs. Ges. II S. 67 Anm., Mitth. d.!Inst. II
S. 83.

l! In solchen Fälltln llfiegt sonst die MKTJ eEOUATJ<: d. i. die Besitz
atörungsklage erhoben zu werden Thalheim, GI'. Rechtsalt. S. 117);
desha.lb wird 11 Z. 15 besonders erwähnt, dass die Sache so a.ngesehen
werden Bolle, als ob diese bereits erhoben und entsohieden sei.
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stehende Kostenaufwand oder h~rvorgeruf6ne Schaden noch extra
von der Gemeinde vergütet werden (Z. 39 ff. = II Z. 17 ff.).
Das Alles soll aber blos als Ersatz für das angerichtete Damnum
gelten: die Rechtsforderung des ersten Darlehns (von drei
Talenten bei Praxikle!l, von unbekannter Grösse bei Alexandros)
bleibt nach wie vor be!ltehen (Z. 30ff. II Z. 6 ff.)/ .

Das sind Bestimmungen, welche die äus!lerste Grenze des
Möglichen erreicht haben, an Härte, seitdem die barbarische Sitte
älterer Zeiten !leine eigene Person zum Pfande zu !letzen besei~

tigt ist, schleohthin unübertreffbar. Man vergegenwärtige sich
nur, welche Aotion der Repressalien beginnt, !lobald die Gemeinde
das geliehene Kapital zurückzuzahlen aU!l!ler Stande ist - eine
Action die von einem Kriegszustand kaum mehr sioh untersoheidet,
als das gegenwärtige Stadium der Repressalien Frankreiohs gegen
China -, welohe Unsicherheit des gesammten privaten BeBitz
standes duroh die!le Bestimmungen .hervorgerufen wird, welohe
Folgen insbesondere die Sache haben kann und deshalb im Ern!lt
falle oft genug gehabt haben wird für die begüterten :M.etoikent
die nioht einmal bei dem Zustandekommen des verhängnissvollen
Yolkabesohlnsses hatten mitwirken können, wie doch jeder Bürger
von Arkesine, und die nun sioherlich vorzogen wenn irgend thun
lioh auf und davon zu gehen, bevor die rechtliche :M.ögliohkeit
der Exeoution eintratl Man denke, welohe weiteren alles er
schütternden Yerwickelungen <.l Boloher Zustand noch nach sich
ziehen kann! Nur in äusserster Noth, Dur bei völligem Ruine
ihres Credits kann eine Gemeinde sich 8010he Bedingungen haben
bieten lassen und in voller Versammlung ihrer Bürger sie a.o
oeptiren. Und freilich konnten solohe Anleihen das Uebel nur
ärger machen. Wenn eine Gemeinda die dr ei Talente nicht auf
bringen kann, sich deren seohs abnehmen lassen muss, ohne
dass die ursprüngliche Forderung des Gläubigers in irgend einem
Theile befriedigt ist, so ist auf der sohiefen Bahn ein Halten
nioht mehr möglich.

Erst jetzt ersehen wir beiläufig, dass die merkwürdigen
Händel, welohe der grosse Herodes kurz vor seinem Ende mit
Syllaios, dem Minister und Naohfolger des Fürsten Oboda!l von
Arabien hatte, durchaus nioht für eine besondere Gewaltthätig
keit gelten können, sondern nur als eine rücksiohtslose Anwen~

dnng der damals in der hellenistischen Welt üblichen Rechts
normen. Denn über das Darlehen von 60 Talenten, das er Obodas
unter Yermittelnng des Syllaios (blU LUAAaiou) gewährt hatte
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(Ioseph. ant. lud. XVI 9, 1) - vielleioht indem an Syllaios die
Summe ausgezahlt wurde gerade wie in Orchomenos an die lei
ttmden Polemarohen -, hatte Herodes eine Schuldurkunde (liuT
TPacprI) aufnehmen lassen, EV fj Mt TOUTO ~V rrpOliT€Tpa.IJIJEVOV
tt€lVIU 1i1~ rrpoe€lilJia~ rrap€k90UliTJ<b PUli1O, kaIJßaV€lV Et arra
liTJ<; T~~ xwpa~ (Ioseph. a. a. 0.): das heisst, es war gerade wie
in den Urkunden von Arkesine das gesammte .öffentliche und
private Eigenthum seines Landes von dem Fürsten verpfändet
und im Falle das Capital nicht zum festgestellten Termin (rrpo
9€liIJia.) zurüokgezahlt würde, dem Gläubiger gegenüber dieser
Hypothek unbedingtes Exequirungsreoht eingeräumt. Dass in
Arkesine ein Volksbeschluss, hier der souveraine Wille eines
FÜ1'stcn über das Land verfUgt, ist für unsere Betrachtung ohne
Belang.

Zugleioh mögen wir aus diesem zufällig zu unserer Kunde
gekommenen Falle entnehmen, dass wir es bei jenen Bestimmungen
der Urkunden von Arkesine nicht etwa mit einer ganz absonder
lichen Singularität zu thun haben.

Noch erübrigt ein Wort über die Sicherheiten, welohe für
pünktliche Zinszablung gefordert werden. Die Zinsen sollen
jährlich von den Schatzmeistern der Stadt aus den laufenden
Einkünften gezahlt werden (Z. 9 f.). Unterlassen diese die Zah
lung, so müssen sie als Strafe den anderthalbfachen Betrag der
'Zinsen aus ihrem eigenen Vermögen zahlen und diese Poen ist
sofort exequirbar (Z. 11 ff.). Die Gemeinde aber ist nichts
destoweniger zur Zinszahlung verpfliohtet (Z. 14 f.). Unterbleibt
diese dennooh, so werden die verfallenen Zineen gleioh dem Ka
pital verzinst, d. h. es werden Zinseszinsen zu 10 Procent be
reohnet (Z. 15 f.).

Hier ist der Grundsatz de~ Beamten haftbar zu machen,
der uns sohon friiher entgegentrat, insofern eigenthümlioh weiter
gebildet, als die Exeoution gegen das Vermögen des Beamten nur
einen reinen Strafcharakter hat, keineswegs dient die Forderungen
an die Gemeinde selbst zu löschen. Auoh die Erhebung von
Zinseszinsen beim Ausbleiben fälliger Zinszahlungen ist wie bei
privaten so bei Staats-Schulden keineswegs unerhört 1, aber doch
im Zusammenhang mit der starken Mult so ziemlich der härteste
Modus, der ausfindbar war.

1 VgL Blümner, Gr. Prh·atalt. S. 459; Büohsenschütz, Besitz u.
Erwerb S. 499.
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Schliesslich ermöglichen diese Darlehnsurkunden . von Arke
sine auch noch ein bestimmteres Urtheil über die einzig littera
risoh erhaltene Syngraphe, den in der Demosthenischen Rede
gegen Lakritos (XXXV) § 10-13 S. 925 fF. überlieferten Bod
mereivertrag. Noch ganz vor Kmzem hat diese Urkunde
Dareste 1 für unbedenklioh ioht erklärt und Kirchner\! sogar den
Beweis fth' ihre Aechtheit angetreten: das Gegentheil kann viel
mehr als über jeden Zweifel erhaben gelten B, sohon deswegen,
weil nach Blass' Darlegungen im Rhein. Mus. XXIV S. 531 aus
den stichometrischen Angaben zu entnehmen ist, dass in dem
alten Exemplar, auf welches diese Notizen zurückgehen, auch in
dieser Rede alle Urkunden fehlten. Für unächt in dem Sinne,
dass sie erst spätel' eingelegt sind, müssen ja um meinen
allgemeinen Standpunkt in dieser wichtigen kritischen Oontro
verse hier nur mit einem Worte anzugeben - auch jetzt noch
a 11 e bei den attisohen Rednern eingelegten Urkunden gelten:
nur das haben die in jüngster Zeit von. verschiedenen Seiten be
sprochenen epigraphischen Funde gelehrt, dass die Grammatiker,
welche diese Einlagen ausgearbeitet haben, weder ausschliesalich
aus eigener Phantasie schöpften noch lediglich die Oombinationen
gaben, welche aus den in den Reden selbst enthaltenen Andeu·
tungen gewonnen werden konnten, sondern dass ihnen bei ihrer
Arbeit auch, ganz oder theilweise, ächte Urkunden _. aus Kra
teros' Psephismensammlung oder woher sonst - zu Gebote stan
den. Es muss also jetzt jedes solches Aktenstück genau und im
Detail darauf hin untersucht werden, ob und eventuell in wie
weit (d. h. in welchem Passus) authentisches Material in ihm
benutzt denn auch das kommt VOl', dass in derselben Ul'-

1 Im· Bult de .eorr. Hell. VlII S. 879, wo er sagt 'dont rien
n'autorise a suspeeter l'authenticite'.

2 In der Haller Dissert. 1883 'De litis instrumentis quae extant in
Demosthenis qu. f. in Lacritum et priore adv. Stephanum orationihus'
S. 15 ff. (s. unten S. 302 Anm. 2).

9 Westermann hat in den Abh. d. Sil.ehs. Ges. d. Wiss. II (1850),
phil. hist. Cl. I S. 81 ff. blos die Unäehtheit der f!UPl'Up((Xl dieser Rede
erwiesen; auf die Vertragsurkllnde erstrecken sich seine Untersuuhllngen
nicht, was ich wegen Schaefer, Demosth. III 2 S. 286 Anm. 3 und Phi
lippi, symbolae ad doch'. iur.· Att. de syngraphis et de oÖ(1{a~ notione
(Leipz. 1871) S. 7 hervorhebe: nur seine Bemerkllng S. 84 über die
Combinatiou, durch die Androkles zum Sphettier gemacht wird, streift
unsere Frage.
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kunde werthvollste, urkundlich beglaubigte Thatsaohen neben
niohtsnutzigen Autosohediasmata stehen.

In der fragliollen Syngraphe sind die ~inzelbestimmungen

zum guten Thei! eben aus der Rede selbst entnommen, insbeson
dere aus § 18. 50. 21. 24. 37. 26. 39; der wunderliohe Passus
€av OE ~J.ET' 'APKTOUPOV €K1tA€.U(1!.U<Jty EK .00 TI6VTOU €<p' 'lep6v
ist aus den Angaben der Demosthenisohen Rede gegen Polykies
(L) zusammengebraut (vgl. dort § 18 p. 1212 TOV aVa1tAOUV TOV
€<p' 'I€PQV 1tap€crK€Uul:€TO und ebd. 19 ~Wlj; <> ~K1tAOUIj; TWV
1tAoiwv TWV EK TOU TIoVTou /-l€T' 'ApKToupoV ETEVETO). Die
überaus naohlässige Abfassung, die Boeokh (Staatsh. d. Ath. J
8. 139 2) rügt, ist auf Reohnung des fabrioirenden und ttber das
Detail nioht genügend informirten Grammatikers zu setzen. J<~ine

Bellutzung des Originals war bei dieser Privaturkunde natürlieh
unmöglioh. Aber es konnte einmal in den Namen historisohe
Treue gewahrt werden; und mindestens einer der Zeugen Phor
mion kehrt in der That auf trierarchisohen Insohriften jener Zeit
wieder 1. Und zum Andern konnte der Grammatiker wenigstens
die allgemeine Fassung und gewisse stereotype Reohtsformeln
den·zu seiner Zeit üblichen cruTTpa<pal 11m so mehr entnehmen,
als hier die Grundzüge - wie die oben in den Anmerkungen
gegebenen Zusammenstellungen zeigen - bereits in Demosthenisoher
Zeit festgestanden haben müssen. So ist es zu erklären, dass
naoh dieaer Seite der Vertrag des Androklea und Nausikrates
nicht blos in ein paar (meist geringfügigen) Punkten sich mit
den ächten Wendungen damaliger Bodmereiverträge deckt, wie
auch wir sie noch aus Demosthenes' Rede gegen Dinoysodoros
(LVI) § 31. 38. 45 kennen 2, sondern dass er jetzt duroh die

1 Vgl. die das sohon in der Diss. S. 8 Bemerkte weiterführende
Notiz desselben (Joh. Ernst) Kirchner in d. Mus. XXXIX S. 309.

2 Das ist das einzige, was Kirchner in der Diss. S. 16 zum Be
weis der Aechtheit dieser Urkunde beizubringen weiss, obwohl doch
dies Zusammentreffen ein stichhaltigll8 Argument schon deshalb nicht
abgeben kann, weil dem Grammatiker diese Rede des Demosthenes auch
zur Verfügung stand. Es mag aber noch ausdrücklich darauf hinge
wiesen werden, dass bei der Formel, die sonst in Schuldcon
tracten nicht vorkommt, wohl aber gerade für die Bodmereiverträge
specifisch ist, (Jw6eiofj<; 1'~<; V€Wc;, eine recht unglückliche Aenderung
in (lW6~VTWV OE TWV XPI'JMlhwv vorgenommen ist, obwohl doch hier die
directe Weisung des Demosthenes hätte befolgt werden sollen, der an
einer anderen Stelle, nämlich gegen Zellothemis (XXXII) § l) 8Rgt: ou-
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inschriftlichen <J'uTIpaq>a( der späteren Zeit, namentlich die In
schrift bei Meister N.488 und die beiden obigen Urkunden seine
volle authentische Bestätigung erhält. So hat da.s Ebav€I<J'Ev an
erB t erStelle des Vertrags seine genaue Parallele bei Meister
488 A Z. 1; der Uebergang zu dem Fall der Nichtzahlung mit
Mv bE Mn &'lTobw<J'IV findet sich genau BO in dem ersten Stein
von Arkeaine (drei Mal: B. oben) und bei Meister 488 A Z. 27;
die Exequirungsformeln K(1Tll 'ApT€MWVOl;; Kai 'A'lTOAAObwpou l<J'TW
1'1 'lTpdEu; Toi~ bavEl<J'a<J'1 Kai EK TWV TOIJTWV amiVTwv Kai ET
T€lW:V Kai VaUTlKWV . . •• Kae&'lTEp MKflV Wq>AflKOTUlV Kai \J1TEPTJ
M€PWV l)VTWV Kai E'lT1 E.KaT€PiV TWV baVEI<J'aVTWV Kai &J.lq>OT€POl~

sind in allen Theilen gleichlautend mit den beiden Steinen von
Arkesine (s. oben die Einzelnachweise in den Anmerkungen; das
l<J'TW 1'1 'lTpliEt<;; kehrt ebenso bei Meister 488 A. Z. 29 wieder);
endlich entsprioht die Stellung der Formel KUptWTepov dA.A.o J!t'J
bEv eTvai 'ffjs; <J'UTIpaq>fjl;; neben der Aufführung der Zeugen
namen am Schluss 1 dem Gebrauch wie er durch alle drei In
schrift.en feststeht.

Heidelberg. eurt Waohsmuth.

awv be TWV oUTfpalpwv illo1t€p Elw6aolV dtraaat, aw6dafl~ Ti\~

V€w<; d:rroboOval Ta xpf"laTa und den Grammatikern sonst diese Formel
nioht unbekannt war (vgl. Bekker'a An. GI'. I 8. 283, 0).

1 Also muss auch das, was Philippi a. a. O. S. 6 f. gegen 8al
masius' Aufstellung, dass die (JUTIPlllpa{ immer von Zeugen untersohrie-
ben waren, bemerkt, wesentlich modiftcirt werden.




